
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1958/3/12 5Ob54/58
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.03.1958

Norm

ABGB §479

Rechtssatz

Wird eine unregelmäßige Dienstbarkeit für alle Eigentümer eines Grundstückes, die einen bestimmten Namen tragen,

bestellt, liegt die Bestellung mehrerer aufeinanderfolgender Dienstbarkeiten vor.
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5 Ob 54/58
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